
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der MG Optical Solutions GmbH

§ 1 Geltungsbereich / Allgemeines

Wir liefern ausschließlich aufgrund der nach-
stehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Abweichende oder entgegenstehende Bedin-
gungen des Kunden erkennen wir nicht an, es 
sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit 
dem Kunden, selbst wenn sie im Einzelfall 
nicht beigefügt sein sollten.

§ 2 Angebot / Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unver-
bindlich.

Die Annahme eines Angebots bzw. einer Be-
stellung des Kunden erfolgt durch eine schrift-
liche Auftragsbestätigung.
Diese Auftragsbestätigung ist maßgebend für 
den Inhalt des Vertrages. Hat der Kunde Ein-
wände gegen die Auftragsbestätigung, so hat 
er uns diese unverzüglich mitzuteilen, andern-
falls kommt der Vertrag nach Maßgabe der 
Auftragsbestätigung zustande.

Unsere Kostenvoranschläge, Zeichnungen, Plä-
ne und sonstigen Angebotsunterlagen bleiben 
unser Eigentum. Die urheberrechtlichen Ver-
wertungsrechte stehen ausschließlich uns zu.

§ 3 Preise / Zahlungsbedingungen

Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung 
genannten Preise zuzüglich der jeweils gelten-
den gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Preise verstehen sich ab Werk (Ex Works).

Im Zeitpunkt der Bestellung für uns nicht vor-
hersehbare Änderungen von Zöllen oder Ein- 
und Ausfuhrgebühren berechtigen uns zu einer 
entsprechenden Preisanpassung.

Sofern in der Auftragsbestätigung nicht anders 
vermerkt, sind die Zahlungen innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur 
Zahlung fällig.

Schecks und Wechsel werden nur erfüllungs-
halber angenommen und gelten erst nach ihrer 
unwiderruflichen Gutschrift auf unserem Konto 
als Zahlung.

Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir 
unbeschadet unserer weiteren Rechte berech-
tigt, ab dem Tag der Fälligkeit Verzugszinsen in 
Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweili-
gen Basiszinssatz sowie angemessene Mahn-
gebühren zu verlangen. Sofern wir einen 
höheren Schaden nachweisen können, sind wir 
berechtigt, diesen geltend zu machen.

Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir 
berechtigt, nach Setzen einer angemessenen 
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz zu verlangen. Einer Ableh-
nungsandrohung bedarf es in diesem Fall 
nicht.

Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist der 
Kunde nur berechtigt, wenn sein Gegenan-
spruch rechtskräftig festgestellt oder von uns 
ausdrücklich anerkannt ist.

§ 4 Lieferung / Lieferverzug

Lieferfristen und Termine sind unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich 

vereinbart wurden.
Die Lieferfrist beginnt mit dem Eingang der 
Auftragsbestätigung beim Kunden, jedoch 
nicht vor der Beibringung etwa vom Kunden zu 
beschaffenden Genehmigungen, Freigaben 
oder sonstigen Unterlagen sowie einer etwa 
vereinbarten Anzahlung.

Ist die Nichteinhaltung von Lieferfristen auf 
höhere Gewalt zurückzuführen, so verlängern 
sich die Fristen um eine angemessene Dauer. 
Der höheren Gewalt stehen alle Umstände 
gleich, die von uns nicht zu vertreten sind und 
durch die uns die Lieferung unmöglich ge-
macht oder unzumutbar erschwert wird. Zu 
solchen Umständen gehören insbesondere Ar-
beitskämpfe, Krieg, Ein- und Ausfuhrverbote, 
Energie-  und Rohstoffmangel, behördliche 
Maßnahmen, schwerwiegende Betriebsstörun-
gen oder die von uns nicht zu vertretende 
nicht rechtzeitige Selbstbelieferung von Vorlie-
feranten.

Dauern diese Zustände länger als drei Monate, 
haben beide Vertragsparteien das Recht, sich 
vom Vertrag zu lösen. Gegenseitige Schadens-
ersatzansprüche bestehen in diesem Fall nicht.

Ist die Überschreitung einer Lieferfrist von uns 
zu vertreten, so kann der Kunde vom Vertrag 
zurücktreten, wenn er eine angemessene 
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung gesetzt 
hat und diese Frist abgelaufen ist, ohne dass 
eine Lieferung erfolgt ist. Schadensersatz-
ansprüche können nur nach Maßgabe des § 7  
geltend gemacht werden.

Wir sind zur Vornahme von Teillieferungen be-
rechtigt, sofern sie dem Kunden nicht unzu-
mutbar sind.

§ 5 Gefahrübergang / Transportversicherung

Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk (Ex 
Works).

Im Falle der Versendung werden wir auf 
Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten ei-
ne Transportversicherung abschließen. Trans-
portschäden sind uns und dem anliefernden 
Spediteur unverzüglich anzuzeigen.

§ 6 Gewährleistung

Gewährleistungsrechte des Kunden setzen vor-
aus, dass dieser seinen nach § 377 HGB beste-
henden Untersuchungs- und Rügeobliegenhei-
ten ordnungsgemäß und in schriftlicher Form 
nachgekommen ist.

Ist die gelieferte Ware mangelhaft, so sind wir 
zur Nachbesserung berechtigt. Die Nachbesse-
rung kann nach unserer Wahl durch die Besei-
tigung des Mangels oder die Lieferung mangel-
freier Ware erfolgen.

Die Nachbesserung gilt erst dann als fehlge-
schlagen, wenn drei Versuche erfolglos geblie-
ben sind.

Für etwaige Schadensersatzansprüche wegen 
Mängel gilt § 7.

Für Schäden, die infolge von Änderungen am 
Liefergegenstand ohne unsere Zustimmung 
entstanden sind sowie für Folgen natürlicher 
Abnutzung und unsachgemäßer Behandlung, 
Lagerung oder Verwendung übernehmen wir 
keine Gewährleistung.

§ 7 Schadensersatz / Haftungsbeschränkung

Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit. Für einfache Fahrlässigkeit haften wir 
nur und begrenzt auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren Schaden, sofern eine Pflicht 

verletzt wird, deren Einhaltung für die Errei-
chung des Vertragszwecks von besonderer Be-
deutung ist. 
Die Haftungsbeschränkung gilt auch für die 
persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen.

Im Falle einer unberechtigten Stornierung des 
Auftrags bzw. eines unberechtigten Rücktritts 
vom Vertrag, hat der Kunde einen pauschalen 
Schadensersatz in Höhe von 25 % der Auf-
tragssumme zu bezahlen.

Wir behalten uns dabei vor, bei Nachweis eines 
höheren Schadens diesen  zusätzlich geltend 
zu machen.

Der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass 
ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich geringer ist, als der oben genannte 
pauschale Schadensersatz. In diesem Fall ist 
lediglich der tatsächlich entstandene Schaden 
zu ersetzen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an allen von 
uns gelieferten Waren bis zur Bezahlung säm-
tlicher Forderungen aus allen bisherigen Ver-
trägen mit dem Kunden vor. 

Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware 
im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu ver-
kaufen oder zu verarbeiten, solange er sich 
nicht in Zahlungsverzug befindet. 

Der Kunde darf die Ware, an der wir uns das 
Eigentum vorbehalten haben, nicht verpfänden 
oder zur Sicherheit übereignen.

Für den Fall der Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung erwerben wir einen Miteigen-
tumsanteil an dem neu hergestellten Gegen-
stand, der dem Wert der Ware, an der wir uns 
das Eigentum vorbehalten haben, im Verhält-
nis zum Wert der anderen verarbeiteten Ge-
genstände entspricht. 

Forderungen, die dem Kunden aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Kunden oder Dritte 
erwachsen, tritt der Kunde bereits jetzt in 
Höhe des Rechnungsendbetrages an uns ab. 
Wir nehmen diese Abtretung an.
Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung 
auch weiterhin berechtigt, sofern er seinen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber uns nach-
kommt und sich nicht in Zahlungsverzug befin-
det. 

Der Kunde hat uns bei Pfändungen oder son-
stigen Eingriffen Dritter unverzüglich schriftlich 
zu informieren, damit wir eine Drittwider-
spruchsklage erheben können.
Kosten, die uns zur Verfolgung unserer Rechte 
entstehen, sind vom Kunden zu erstatten.

§ 9 Geltendes Recht / Gerichtsstand / Schrift-
form

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
sind ausgeschlossen

Für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsverbin-
dung ist der Gerichtsstand Landsberg.

Abweichungen von diesen Bedingungen 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

§ 10  Salvatorische Klausel

Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirk-
sam sein oder werden, so tritt an ihre Stelle 
eine Regelung, die der von den Parteien ge-
wollten Regelung am nächsten kommt.


